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Im Rahmen der „NEeUu deutschen Ostpolitik” ach 1969 kam dem
Verhältnis ZUur TIschechoslowakei ıne Desondere enn die Ver-
handlungen ZU| Prager Vertrag Vo  —_ 1973 gestalteten sich des
treıts die Bewertung des Muüunchener Abkommens von 1938 als be-
sonders schwierig. Der Beiıtrag skizziert die damaligen organge, die
letztlich zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen üuhrten und über
den Helsinki-Prozess auch der Entwicklung der Dissidentenbewegung in
der Tschechoslowakei Durchbruch verhalfen.

Sowohl die zeitgenössische (offizielle und inoffizielle) als auch aktuelle
tschechische Wahrnehmung der bundesdeutschen „Ostpolitik” der A4aUS-

gehenden 1960er SOWI1e der 19/0er und 1980er Jahre spiegelt sich VOT
allem 1ın der historischen und publizistischen Reflexion des YCNANNTLEN
Prager Vertrages VO 1973 und seliner komplizierten Verhandlungsge-schichte SOWIeE 1n den Debatten die Interpretation der nachtolgendenPeriode der deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen VO 1973 bis
1989 wider. Nur selten wird dabei als Nebeneffekt die internationale
Legitimierung des Husäk-Regimes 1n seiner schwerfälligen „NOrmali-
s1ierten“ Fassung erwähnt. Selbst die promiınentesten tschechischen Dis-
sidenten W1e Väclav Havel, E Hajek, Jırı Dienstbier der Lubos
Dobrovsky haben die Langzeiteffekte der deutschen „Ostpolitik“
mI1t Rücksicht auf ihre Auswirkungen auf die tschechoslowakische In-
nenpolitik und die durch die Entspannungspolitik der frühen 1970er
Jahre NECUu gyeschaffenen Freiräiume eher pOSItLV bewertet, ennn se1lt 1975,
se1lt der „Schlussakte VO Helsinki“, konnte INan 1e] eindeutiger und
effektiver auf die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Ischechoslo-
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wakei 1mM Bereich der Menschenrechte hinweisen und autf deren Basıs
auch politische unsche un Forderungen tormulieren. Die allergi-
schen, oft hysterischen Reaktionen des offiziellen Prags m1t ihren Schi-
kanen die damals och überschaubare politische Upposition
insbesondere ach der Veröffentlichung des Gründungsdokumentes der
Menschenrechtsbewegung Charta indern dieser durchaus pOS1-
tiven Beurteilung L1LLUTr wen1g.

Entsprechende verlässliche demoskopische Daten ber das Deutsch-
andbild bzw ber das Bild der bundesdeutschen Außenpolitik 1ın der
tschechoslowakischen öffentlichen Meinung stehen AUS dieser Deit nicht
Z Verfügung. Der orößere Teil der Bevölkerung wurde arüber FARNF AT
relativ ausführlich, aber natürlich ganz einselt1g durch offizielle Medien
informiert, ennn die offiziellen tschechoslowakischen Veröftentlichun-
sCH und Kkommentare VOT 1989 multiplizierten 1Ur die ideologisch for-
mulierten Standpunkte des kommunistischen Politbüros bzw der
Strougal-Regierung die interessanten, aber 1Ur seltenen Datter bzw
„apparatsınternen“ Debatten gelangten fast n1ıe 1n die Offentlichkeit. Die
sich 1MmM westlichen xl frei enttfaltende tschechische Fachdebatte (Z
Bedfich Ültiltz; Adolt Müller, Michal Keıman, Libor RoucCek) interpre-
tierte eher die offizielle deutsche Zugangsweise Z 'Thema „Ostpoli-
tik“ anhand der verfügbaren Quellen. Eine orößere kritische Autmerk-
samkeit wurde natürlich auch den damaligen ablehnenden Positionen 1ın
der CD  e und der (:SUW bzw 1n den damals och recht einflussreichen
Vertriebenenverbänden gewidmet.

Die Vorphase der „neuen“ deutschen Ostpolitik wird 1n der tschechi-
schen Literatur 1ın der Regel mi1t dem Regierungsantritt VO Kanzler
Ludwig Erhard (Oktober identitiziert. Das Kabinett Erhard zeigte
durchaus Kompromissbereitschaft iın der für die TIschechoslowakei ZCe11-

tralen Frage des Münchener Abkommens VO September 1938,
eLtwa 1in der Erklärung Erhards vom Juni 1964 und och 1e] deutlicher in
der gCNANNLEN „Friedensnote“ der Bundesregierung Vom März 1966
Hier wurde erklärt, „ dass das Münchener Abkommen VO Hitler Zzerr1S-
SC  a wurde und keine territoriale Bedeutung mehr hat.“1 Die für Prag

Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung,
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wünschenswerte un 1n jener Zeit ahe zwangshaft, hne „Wenn un:
ber“ geforderte Nichtgültigkeitserklärung FUNC (d VO Anfang
an) konnte 1in dieser Note allerdings aum erscheinen. Das WarTr auch der
tormelle Grund, die CL.e deutsche Inıtiative VO Prag AUS abge-
lehnt wurde. In dieser insgesamt doch aufgelockerten Atmosphäre
konnte 111l weıtere Fortschritte verzeichnen, insbesondere autf dem (3
1et des kulturellen Austauschs und Tourismus. Am nde dieser Periode
stand 1967 eine (D zwischenstaatliche Vereinbarung ber die Errich-

Lung VO Handelsvertretungen der JE:
VANOIS Rücksicht VD dıe Sowjetunion, aber weiligen Staaten 1n Prag bzw Frank-
auch alıf dıie DDR und olen en sıch furt (Main) die auch m1t wichtigen
dıe Führer des „Prager Frühlings” konsularischen und diplomatischen
gegenüber der Bundesrepublik senr
zurückhaltend benommen.

Befugnissen ausgeSstatteL wurden.
Der Prager Frühling 1968 stellte e1in

hoffnungsvolles, leider jedoch 1em-
ich kurzes Kapitel dar Die belasteten Beziehungen ZUT: Bundesrepublik
konnten 1e] freier diskutiert werden, und ZWAar nicht HT: ın den g..
schlossenen reisen der Parteielite und der akademischen Welt, sondern
auch 1n der Tagespresse. uch das bisher tabuisierte Thema der ertrei-
bung der Sudetendeutschen wurde aut einmal ZUu Diskussionsgegen-
stand. Obwohl damals die Tschechoslowakei „die charakteristischen
Hauptzüge ihrer Position 1in Mitteleuropa“ (So Alexander Dub6@Cek) akti-
VCI ausnutfzen wollte, haben sich die Führer der Reformbewegung
gegenüber der Bundesrepublik jedoch sehr zurückhaltend benommen,
und ZW ATr AaUusSs Gründen: Die ErsSten Anläute einer inoffiziellen
Annäherung wurden seltens der 5Sowjetunion, je] mehr jedoch seıtens
der HIDR un Polens als Dorn 1mM Auge empfunden. Dennoch fanden
während des Jahres 1968 mehrere inoftizielle Sondierungsgespräche
ber die eventuelle Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1B absehba-
FT Zukunft“ un: ber die Lösung der wichtigsten strıttıgen Fragen
Kurz VOL der sowjetischen Invasıon trat in Bonn die tschechoslowaki-
sche Expertengruppe e1n, die ungelösten Vergangenheitstragen mı1t
den Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes umtassend diskutieren.
Nach Eintreffen der Nachricht ber die militärische ntervention WUT-

den die Gespräche unterbrochen, die tschechoslowakische Delegation
MUSSTIE „mıit Tränen 1n den Augen die Heimreise

Der spektakuläre Einmarsch der Iruppen des Warschauer Pakts in
die Tschechoslowakei 1mM August 1968, dem auch die Nationale
Volksarmee der DDR teilnahm, konnte die Normalisierung der Bez1le-
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hungen Z Bundesrepublik L1UT bremsen, keinestalls authalten. Die da-
rauffolgende „Normalisierung“ hatte jedoch einen herben, negatıven
Beigeschmack. Miıt diesem Wort wird nämlich 1ın der tschechischen I _ .ıte-

die Husik-Ara bezeichnet Gs wurde a Synonym der
inneren Resignation des okkupierten Landes, der verpassten un aufge-
gebenen Chancen un Perspektiven des Prager Frühlings 1968

Den b>; Vertrag ber die gegenseıtıigen Beziehungen zayıschen der SR
UN d67' Bundesrepublik Deutschland“ (SO die otffizielle Bezeichnung des
Prager Vertrages VO 11 Dezember annn INa als einen Bausteın,
vielleicht als einen Meilenstein ın der Entspannungspolitik der
trühen 19/70er Jahre auf dem muühsamen Weg ach Helsinki 1975 be-
trachten, jedoch 4a1m als einen Grundstein des komplizierten etente-
Gleichgewichtes zwischen (st und West. hne diesen Vertrag jedoch
ware der Erfolg der Entspannungspolitik und auch der deutschen
Ostpolitik aum enkbar. uch 1ın den internen Überlegungen un PzO-
grammatischen außenpolitischen Darstellungen der tschechoslowaki-
schen Führung bildeten die Ustvertrage einen einheitlichen Komplex,
tast ach dem Diktum des geNANNLEN „Bahr-Papiers“ VO Maı
1970 (Zitter 5); des de facto inoffiziellen und als vertraulich gedachten
Fahrplans der Brandt’schen Ostpolitik, ach dem entsprechende Ab-
kommen (Verträge) der Bundesrepublik Deutschland mMI1t den anderen
sozialistischen Ländern, insbesondere die Abkommen (Verträge) mi1t der
Deutschen Demokratischen Republik der Volksrepublik Polen un
der Tschechoslowakischen Sozialistischen RepublikDie „neue deutsche Ostpolitik” aus Prager Perspektive  hungen zur Bundesrepublik nur bremsen, keinesfalls aufhalten. Die da-  rauffolgende „Normalisierung“ hatte jedoch einen herben, negativen  Beigeschmack. Mit diesem Wort wird nämlich in der tschechischen Lite-  ratur die ganze Husäk-Ära bezeichnet — es wurde zum Synonym der  inneren Resignation des okkupierten Landes, der verpassten und aufge-  gebenen Chancen und Perspektiven des Prager Frühlings 1968.  ll  Den „ Vertrag über die gegenseitigen Beziehungen zwischen der CSSR  und der Bundesrepublik Deutschland“ (so die offizielle Bezeichnung des  Prager Vertrages vom 11. Dezember 1973) kann man als einen Baustein,  vielleicht sogar als einen Meilenstein in der Entspannungspolitik der  frühen 1970er Jahre auf dem mühsamen Weg nach Helsinki 1975 be-  trachten, jedoch kaum als einen Grundstein des komplizierten Detente-  Gleichgewichtes zwischen Ost und West. Ohne diesen Vertrag jedoch  wäre der Erfolg der Entspannungspolitik und auch der neuen deutschen  Ostpolitik kaum denkbar. Auch in den internen Überlegungen und pro-  grammatischen außenpolitischen Darstellungen der tschechoslowaki-  schen Führung bildeten die Ostverträge einen einheitlichen Komplex,  fast genau nach dem Diktum des so genannten „Bahr-Papiers“ vom Mai  1970 (Ziffer 5), des de facto inoffiziellen und als vertraulich gedachten  Fahrplans der Brandt’schen Ostpolitik, nach dem „... entsprechende Ab-  kommen (Verträge) der Bundesrepublik Deutschland mit den anderen  sozialistischen Ländern, insbesondere die Abkommen (Verträge) mit der  Deutschen Demokratischen Republik ..., der Volksrepublik Polen und  der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik ... ein einheitliches  Ganzes bilden.“? Diese Tatsache ist im heutigen tschechischen Kontext  umso wichtiger, weil in der öffentlichen Rezeptionsgeschichte der da-  mals äußerst wichtige außenpolitische Kontext nur selten wahrgenom-  men wird.  Die tschechoslowakische politische Führung sah unmittelbar nach  der Unterdrückung des Prager Frühlings keine innenpolitische Notwen-  digkeit, die Beziehungen zur Bundesrepublik allzu schnell zu normali-  sieren — ebenso wenig wie der noch in Ostberlin regierende Walter Ul-  bricht. Zu den Verhandlungen mit Bonn wurde Prag de facto aufgrund  2 Peter März (Hrsg.): Dokumente zu Deutschland 1944-1994. München 1996, S. 125.  OST-WEST 1/2014  49eın einheitliches
(3anzes bilden.“2 Diese Tatsache 1St 1im heutigen tschechischen Ontext
11150O wichtiger, weil 1n der öffentlichen Rezeptionsgeschichte der da-
mals außerst wichtige aufßenpolitische Kontext 1Ur selten wahrgenom-
IHC  zr wird

Die tschechoslowakische politische Führung sah unmıittelbar ach
der Unterdrückung des Prager Frühlings keine innenpolitische Notwen-
digkeit, die Beziehungen ZUT Bundesrepublik allzu schnell normali-
s1ieren ebenso wen1g W1€ der och 1n Ostberlin regierende Walter U:
bricht. Za den Verhandlungen mı1t Bonn wurde Prag de facto aufgrund

Peter Marz (Hrsg.) Dokumente Deutschland 7 8 München 1996; 125
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eiıner W eisung VO Leonid Breschnew CZWUNSCH, und ZW ar auf der
Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses des Warschauer Pakts

20 August 19/0; acht Tase ach Unterzeichnung des Moskauer Vier-
LragESs zwischen der Bundesrepublik und der Miıt Verbitterung
und Verstimmung MUSSTE INa in Prag teststellen, 4aSS die die
Tschechoslowake]i betreffende Ziffer des erwähnten Bahr-Papiers die
bisherige rechtliche Position der sowjetischen Regierung ZAAT. erwünsch-
tfen 9 Ex FUNGC- Ungdultigkeit“ des Münchener Abkommens VO 29 Sep-
tember 1938 relativiert hatte: „EsMiroslav Kunstät  einer Weisung von Leonid Breschnew gezwungen, und zwar auf der  Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses des Warschauer Pakts  am 20. August 1970, acht Tage nach Unterzeichnung des Moskauer Ver-  trages zwischen der Bundesrepublik und der UdSSR. Mit Verbitterung  und Verstimmung musste man in Prag sogar feststellen, dass die die  Tschechoslowakei betreffende Ziffer 8 des erwähnten Bahr-Papiers die  bisherige rechtliche Position der sowjetischen Regierung zur erwünsch-  ten „ Ex tunc-Ungültigkeit“ des Münchener Abkommens vom 29. Sep-  tember 1938 relativiert hatte: „Es ... besteht Einvernehmen darüber, dass  die mit der Ungültigkeit des Münchener Abkommens verbundenen Fra-  gen in Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und  der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik in einer für beide  Seiten annehmbaren Form geregelt werden sollen.“ Die Sowjets hatten  dadurch die bisher konsequent verfolgte Rechtsposition zum Münche-  ner Abkommen modifiziert, die nur einige Wochen vorher —- im Absatz  6 des neuen Freundschaftsvertrages mit Prag vom 6. Mai - bestätigt wur-  de: „Das Münchener Abkommen ... ist daher ungültig von Anfang an ...  mit allen daraus herrührenden Konsequenzen“.>  Die Frage des Münchener Abkommens ging streng genommen über  den vorgegebenen Rahmen der im Bahr-Papier beabsichtigten Ost-  verträge hinaus, die in erster Linie den Gewaltverzicht und die Sicherung  der bestehenden Grenzen im Nachkriegseuropa im breiteren Kontext  des Ost-West-Entspannungsprozesses garantieren und somit auch  größere Gestaltungsräume für die neudefinierte Deutschlandpolitik si-  chern sollten. Angesichts der unerwartet komplizierten Verhandlungs-  geschichte halten einige Autoren so-  Wegen seiner komplizierten Vorgeschich-  wie zeitgenössische Zeitungskom-  te gilt der Prager Vertrag als „schwierigs-  mentare den Prager Vertrag für den  ter“ der deutschen Ostverträge.  „schwierigsten“ Ostvertrag innerhalb  des gesamten Vertragswerks der BRD  mit den mittel- und osteuropäischen Staaten. Die nach langem Tauzie-  hen ausgehandelte Kompromissformel lautete in der Endfassung: „Art.  1. Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechoslowakische So-  zialistische Republik betrachten das Münchener Abkommen vom 29.  September 1938 im Hinblick auf ihre gegenseitigen Beziehungen nach  Maßgabe dieses Vertrages als nichtig. Art. 2 (1) Dieser Vertrag berührt  3 Vom Verfasser übersetzt aus: Miroslav PotoCny (Hrsg.): Dokumenty ke studiu mezind-  rodniho präva a politiky. Bd. 3. Prag 1977, S. 141.  50  OST-WEST 1/2014esteht Einvernehmen darüber, 24SS
die mı1t der Ungültigkeit des Münchener Abkommens verbundenen Fra-
SgCH 1n Verhandlungen 7zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 1n einer für beide
Seiten annehmbaren orm geregelt werden sollen.“ Die Sowjets hatten
adurch die bisher konsequent vertolgte Rechtsposition ZU Münche-
1ier Abkommen modifiziert, die 1Ur einıge Wochen vorher 1m Absatz

des Freundschaftsvertrages mı1t Prag VO Maı bestätigt WUuTr-

de „Das Münchener AbkommenMiroslav Kunstät  einer Weisung von Leonid Breschnew gezwungen, und zwar auf der  Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses des Warschauer Pakts  am 20. August 1970, acht Tage nach Unterzeichnung des Moskauer Ver-  trages zwischen der Bundesrepublik und der UdSSR. Mit Verbitterung  und Verstimmung musste man in Prag sogar feststellen, dass die die  Tschechoslowakei betreffende Ziffer 8 des erwähnten Bahr-Papiers die  bisherige rechtliche Position der sowjetischen Regierung zur erwünsch-  ten „ Ex tunc-Ungültigkeit“ des Münchener Abkommens vom 29. Sep-  tember 1938 relativiert hatte: „Es ... besteht Einvernehmen darüber, dass  die mit der Ungültigkeit des Münchener Abkommens verbundenen Fra-  gen in Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und  der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik in einer für beide  Seiten annehmbaren Form geregelt werden sollen.“ Die Sowjets hatten  dadurch die bisher konsequent verfolgte Rechtsposition zum Münche-  ner Abkommen modifiziert, die nur einige Wochen vorher —- im Absatz  6 des neuen Freundschaftsvertrages mit Prag vom 6. Mai - bestätigt wur-  de: „Das Münchener Abkommen ... ist daher ungültig von Anfang an ...  mit allen daraus herrührenden Konsequenzen“.>  Die Frage des Münchener Abkommens ging streng genommen über  den vorgegebenen Rahmen der im Bahr-Papier beabsichtigten Ost-  verträge hinaus, die in erster Linie den Gewaltverzicht und die Sicherung  der bestehenden Grenzen im Nachkriegseuropa im breiteren Kontext  des Ost-West-Entspannungsprozesses garantieren und somit auch  größere Gestaltungsräume für die neudefinierte Deutschlandpolitik si-  chern sollten. Angesichts der unerwartet komplizierten Verhandlungs-  geschichte halten einige Autoren so-  Wegen seiner komplizierten Vorgeschich-  wie zeitgenössische Zeitungskom-  te gilt der Prager Vertrag als „schwierigs-  mentare den Prager Vertrag für den  ter“ der deutschen Ostverträge.  „schwierigsten“ Ostvertrag innerhalb  des gesamten Vertragswerks der BRD  mit den mittel- und osteuropäischen Staaten. Die nach langem Tauzie-  hen ausgehandelte Kompromissformel lautete in der Endfassung: „Art.  1. Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechoslowakische So-  zialistische Republik betrachten das Münchener Abkommen vom 29.  September 1938 im Hinblick auf ihre gegenseitigen Beziehungen nach  Maßgabe dieses Vertrages als nichtig. Art. 2 (1) Dieser Vertrag berührt  3 Vom Verfasser übersetzt aus: Miroslav PotoCny (Hrsg.): Dokumenty ke studiu mezind-  rodniho präva a politiky. Bd. 3. Prag 1977, S. 141.  50  OST-WEST 1/20141St daher ungültig VO AnfangMiroslav Kunstät  einer Weisung von Leonid Breschnew gezwungen, und zwar auf der  Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses des Warschauer Pakts  am 20. August 1970, acht Tage nach Unterzeichnung des Moskauer Ver-  trages zwischen der Bundesrepublik und der UdSSR. Mit Verbitterung  und Verstimmung musste man in Prag sogar feststellen, dass die die  Tschechoslowakei betreffende Ziffer 8 des erwähnten Bahr-Papiers die  bisherige rechtliche Position der sowjetischen Regierung zur erwünsch-  ten „ Ex tunc-Ungültigkeit“ des Münchener Abkommens vom 29. Sep-  tember 1938 relativiert hatte: „Es ... besteht Einvernehmen darüber, dass  die mit der Ungültigkeit des Münchener Abkommens verbundenen Fra-  gen in Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und  der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik in einer für beide  Seiten annehmbaren Form geregelt werden sollen.“ Die Sowjets hatten  dadurch die bisher konsequent verfolgte Rechtsposition zum Münche-  ner Abkommen modifiziert, die nur einige Wochen vorher —- im Absatz  6 des neuen Freundschaftsvertrages mit Prag vom 6. Mai - bestätigt wur-  de: „Das Münchener Abkommen ... ist daher ungültig von Anfang an ...  mit allen daraus herrührenden Konsequenzen“.>  Die Frage des Münchener Abkommens ging streng genommen über  den vorgegebenen Rahmen der im Bahr-Papier beabsichtigten Ost-  verträge hinaus, die in erster Linie den Gewaltverzicht und die Sicherung  der bestehenden Grenzen im Nachkriegseuropa im breiteren Kontext  des Ost-West-Entspannungsprozesses garantieren und somit auch  größere Gestaltungsräume für die neudefinierte Deutschlandpolitik si-  chern sollten. Angesichts der unerwartet komplizierten Verhandlungs-  geschichte halten einige Autoren so-  Wegen seiner komplizierten Vorgeschich-  wie zeitgenössische Zeitungskom-  te gilt der Prager Vertrag als „schwierigs-  mentare den Prager Vertrag für den  ter“ der deutschen Ostverträge.  „schwierigsten“ Ostvertrag innerhalb  des gesamten Vertragswerks der BRD  mit den mittel- und osteuropäischen Staaten. Die nach langem Tauzie-  hen ausgehandelte Kompromissformel lautete in der Endfassung: „Art.  1. Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechoslowakische So-  zialistische Republik betrachten das Münchener Abkommen vom 29.  September 1938 im Hinblick auf ihre gegenseitigen Beziehungen nach  Maßgabe dieses Vertrages als nichtig. Art. 2 (1) Dieser Vertrag berührt  3 Vom Verfasser übersetzt aus: Miroslav PotoCny (Hrsg.): Dokumenty ke studiu mezind-  rodniho präva a politiky. Bd. 3. Prag 1977, S. 141.  50  OST-WEST 1/2014m1t allen daraus herrührenden Konsequenzen“
Die Frage des Münchener Abkommens zıng streng24ber

den vorgegebenen Rahmen der 1mM Bahr-Papier beabsichtigten (Jef=
vertrage hinaus, die in erstier Linie den Gewaltverzicht und die Sicherung
der bestehenden renzen 1mM Nachkriegseuropa 1mM breiteren OnNntext
des Ust-West-Entspannungsprozesses garantıeren und somıt auch
größere Gestaltungsräume für die neudefinierte Deutschlandpolitik S1-
chern sollten. Angesichts der HME WAarter komplizierten Verhandlungs-

geschichte halten einıge utoren
se/ner komplizierten Vorgeschich- W1e€e zeitgenössische Zeitungskom-

gılt der Prager Vertrag als „scChwıerIgS- ECNTAre den Prager Vertrag für den
ter  d der deutschen UOstverträge. „schwierigsten“ Ustvertrag innerhalb

des Vertragswerks der BRD
mı1t den mittel- und osteuropäischen Staaten. Die ach langem Tauzie-
hen ausgehandelte Kompromisstormel autete 1n der Endfassung: „Art

Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechoslowakische So-
zialistische Republik betrachten das Münchener Abkommen VO

September 1938 1m Hinblick auf ihre gegenseltigen Beziehungen ach
Maißgabe dieses Vertrages als nichtig. Artt (1) Dieser Vertrag erührt

Vom Vertasser übersetzt RSN Miroslav PotocCny (Hrsg.) Dokumenty ke studiu mez1na-
rodniho prava politiky. Bd Prag 197 AT
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nıcht die Rechtswirkungen, die sich 1n Bezug auft natürliche der Jurist1-
sche Personen AaUus dem 1n der Zeit VO 30 September 19358 bis 74 BB

Maı 1945 angewendeten Recht ergeben. Ausgenommen hiervon sind die
Auswirkungen VO Mafsnahmen, die beide vertragschliefßßende Parteien

ihrer Unvereinbarkeit mi1t den fundamentalen Prinzipien der (5Se-
rechtigkeit als nichtig betrachten. (2) Dieser Vertrag A{St die 4aUS der
Rechtsordnung jeder der beiden Vertragsparteien ergebende Staatsange-
hörigkeit ebender un: verstorbener Personen unberührt “4 Dieses
„völkerrechtliche Kunststück“ (so Jaroslava PlSkovä) ermöglichte c5S den
beiden Seiten, ihren ursprünglichen Rechtspositionen testzuhalten,
hne dabej das Gesicht verlieren.

|

Die beiden divergierenden Rechtspositionen sind 11U  — 110Z darzustellen:
Der tschechoslowakische Standpunkt estand darin, ass das Münche-
NeTr Abkommen der Tschechoslowakei Gewaltandrohung auf-
CZWUNSCH worden eiıne schwere Verletzung der Grundregeln des
Völkerrechts un eshalb VO Antang mıiıt allen daraus ergebenden
Folgen ungültig SCWESCHL se1l Die Bundesrepublik erklärte sich recht früh
AaZu bereit, sich VO Münchener Abkommen distanzieren, allerdings
Fl 1MmM Sinne der Formulierung, das Abkommen gelte nicht mehr

Die schwierigen Sondierungen und Vorgespräche SOWI1E die otfiziel-
len Verhandlungen sich ber el Jahre hin (1970=1972); und erst
se1t weniıgen Jahren können die entsprechenden Akten in beiden
Ländern ausgewertelL werden. Viele Fragezeichen schweben selbstver-
ständlich ber dem Thema der möglichen und höchstwahrscheinlich
sehr starken Einflussnahme Moskauss, insbesondere auf die Ergebnisse
der langen „Denkpausen“; mi1t denen die Tschechoslowakei die OW1€eSO
sich hinschleppenden Verhandlungen mehrmals unterbrochen hat Be1l
diesem Thema tehlen den Historikern die bisher 1n den entsprechenden
russischen Archiven verschlossenen Materialien spürbar.

Aus den tschechoslowakischen Verhandlungsprotokollen geht her-
VOI, 4aSsSs ach einem Ireftfen führender Politiker der Ostblockländer auft
der Krim 1m August 1971 A4US der Formulierung ber die Ungültigkeit
des Münchener Abkommens „VOIN Anfang an  c der Zusatz 9 MLE allen sich
daraus ergebenen Folgen“ verschwand. Dies eröffnete der tschechoslo-
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wakischen Delegation einen breiteren Spielraum aut der Kompromi1Sss-
suche. Dennoch W ar der zentrale Streit ber den Zeitpunkt der Jn
yültigkeit bis Juni 1977 immer och nıcht beigelegt. Erst in der darauftfol-
genden Korrespondenz zwischen Brandt und Strougal tinden sich
nsätze einer spateren Kompromisslösung, die auft der Erklärung
ber die Nichtigkeit (Nullität, also nıcht Ungültigkeit) des Münchener
Abkommens 1n den gegenseltigen Beziehungen basierte SOWIEe aut der
für beide Seiten annehmbaren Behandlung der angewandten Rechts-
ordnung in den Sudetengebieten zwischen dem September 19358 un

Mai 1945 (inkl Staatsangehörigkeitsfrage). Bei den anschließenden
offiziellen Verhandlungen wurde der Vertragstext endlich abgeschlos-
SCIL, wobei die Gewaltverzicht- un teilweise auch die Grenzgarantiear-
tikel de $acto wörtlich AaUs dem Moskauer Vertrag zwischen der BRI)
und der übernommen wurden.

Der Prager Vertrag wurde 14 Dezember 1973 teierlich unterschrie-
ben Rückblickend wurde VO den damaligen tschechoslowakischen
führenden Politikern als oroßer Ertfolg gefeiert. SO betonte (sustäav
Husik och 1m Jahre 1990; Ir VOTI seinem Tod, 1im Gespräch MItT. se1-
IC Freund, dem slowakischen Historiker Viliam Plevza, stolz, die Ver-
handlungen m1t der BRI) selen SUMEC seiner Federführung“ erfolgreich
abgeschlossen worden.

Der dramatische Verlauf der bundesdeutschen, m1t der Ratifizierung
des Vertrages verbundenen Debatte 1St allgemein ekannt. Sie 1St nıcht
LLUT der damaligen deutschen Presse entnehmen:; die bunte Ansichts-
und Themenskala spiegelt siıch vielmehr auch 1ın den veröftentlichten
Drucksachen bzw Plenarprotokollen des Deutschen Bundestages bzw
des Bundesrates wider. Die damalige niederschmetternde pauschale Ver-
urteilung des Prager Vertrages seltens der Upposition erwıes sich 1mM
Blick auf die kommenden Entwicklungen jedoch aMn als richtungswei-
send „Auch der Vertrag miıt der SSR 1sSt der Erfolg d€l‘ konsequent
durchgeführten Europapolitik der und entspricht den allgemei-
1L1EIN politischen Zielsetzungen, autf die die Warschauer-Pakt-Mächte VO

der Sowjetunion verpflichtet worden sind.“> Der Prager Vertrag hat
nämlich nıcht 1L1UT das schmerzliche Problem des Münchener Abkom-
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INECNS „gelöst Seine Früchte, die sich auch 1ın den humanıitären Begleit-
rieten der beiden Außenminister niederschlugen, konnten zuletzt auch
1ın orm elınes 1veaus der Ansprüche un Verpflichtungen, die
sich spater auch A4aUS der Schlussakte der SZE AUS dem Jahre 1975 CI BA-
ben, ihre Zinsen tragen. In dem Entwurt des (sesetzes ZUuU Vertrag ”Z7W1-
schen SSR un: BRD VO 20 Maärz führte die Bundesregierung als Sınn
und 7weck dieses Vertrages nıcht 1LLUTr die Herstellung der Normalität
(also nıiıcht der „Normalisierung “) der Beziehungen A sondern betonte
auch dessen blockübergreitenden und regionalen Aspekt als den Höhe-
punkt der Bildung einer Kette VO Vertragen mı1t den Warschauer-
Pakt-Staaten auf der Grundlage des Gewaltverzichts und mI1t dem PCI-
spektivischen Ausblick, den Entspannungsprozess auft eiıne CUu«Cc Ebene
auch 1ın den innerdeutschen Beziehungen proJ1izıeren.

Der Bericht des Auswärtigen Ausschusses vAa Vertrag sah in dem
Abkommen den Willen beider Staaten, einen „dicken Strich“ die
unselige Vergangenheit ziehen. Wer hätte allerdings damals ahnen
können, 4SS sich die Begrifte „Schlussstrich“ und „Schlussstrichden-
ken  CC politischen Beschwörungsformeln mı1t spöttischem Beige-
schmack entwickeln wurden? In diesem Sınne hat der Pfager Vertrag die
Erwartungen auch 1m Hinblick auf seinen Inhalt und die Möglichkeit
seiner zweideutigen Auslegung ZEWISS nıcht erftüllen können, un ZW ar

nicht 11UTL 1n Bezug aut das Münchener Abkommen 19538, sondern VOTL

allem auch auf den SaNzZCH Komplex der unterschiedlich betrachteten
eigentumsrechtlichen Probleme.

Die blockpolitischen und ideologischen renzen in den bilateralen Be-
ziehungen lösten sich 1n tortschreitendem Ma{(ße adurch auf, A4SSs durch
die Ergebnisse des Helsinki-Prozesses, der spater welıtere Impulse durch
die Neuformulierung der sowjetischen Innen- und Aufenpolitik ach
dem Jahre 1985 bekam (also durch den Start der Perestrojka und deren
selbst VO ihren Hauptakteuren nıcht beabsichtigte Eigendynamik), der
damalige Status YJUO in Europa als (3anzes infrage gestellt wurde.® Je
denfalls lag der Wunsch ZUIE Entwicklung intensıverer Beziehungen aut
beiden Seiten der Grenze. EFıiınen bedeutenden Anteil hatte daran auch

Zum Helsinki-Prozess vgl uch das Interview 1in vorliegendem Heftft
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das ganz pragmatische Interesse einer großen Zahl VO deutschen Indus-
triellen und Politikern der Entfaltung der wirtschaftlichen Beziehun-
SCH mı1ıt der SSR un den anderen Staaten Mittel- un Usteuropas.
Stellvertretend erwähnt selen der Vorsitzende des Ostausschusses der
deutschen Wirtschaft, Otto Wolff NO Amerongen, und die Minister-
präsidenten Baden-Württembergs und Nordrhein-Westfalens, Lothar
Späth 1n Johannes Rau

Die „Ostpolitik“ der soz1ialliberalen Koalition bzw auch iıhre tsche-
choslowakische Komponente, die ach 19872 VO Kabinett Kohl konti-
nuijerlich fortgeführt wurde, verstehen WIr heute 1n ihrer Doppeldeutig-
elit 1n ihrem Schwanken zwischen der Bejahung (Legitimierung) des
tschechoslowakischen „Normalisierungsregimes“ und gleichzeitig der
praktischen Erweiterung des Spielraums für die Möglichkeiten selner
gezielten Erosion 1ın dem ursprünglichen Sinne des VO Egon Bahr be-
reits 1963 tormulierten „Wandels durch Annäherung“. Diese Prozesse
verliefen niıcht linear und sind auch aus heutiger Sicht nıcht unumstritten.
Auf der einen Seite unterhielt die SPI) irekte un mm der zweıten
Hälfte der 1980er Jahre auch intens1ıve Parteikontakte den tschecho-
slowakischen Kommunisten, W as bei vielen Oppositionellen mı1t Ver=
stiımmung wahrgenommen wurde. Auf der anderen Seite pflegte sS1e auch
irekte Kontakte Zr Charta LL insbesondere ber den Vertrauensmann
VO Willy Brandt, Hans Eberhard Dingels AaUS dem SPD-Parteivorstand.
Selbst Willy Brandt führte ab 1977 eıne regelmäßige priıvate Korrespon-
enz MItT einem der ersten Sprecher der Charta Aif: Protessor Jiri Häjek:

Besonders die Veröffentlichung des Gründungsdokumentes der
Charta ım Januar 1974 lieferte der Regierung 1n Prag den Vorwand für

eine CUuU«C Welle staatlicher Isolationis-
Die A CUE eUutsche Ostpolitik” VWar mus-Politik einschließlich der BT
letztlich ambıvalent, enn S/E NnuTtzte wünschten politischen Munition. Die
sowoh/ dem herrschenden S5System als Etablierung des organıslerten tsche-
auUch den Dissiıdenten. choslowakischen Dissidententums

konnte jedoch nıcht mehr rückgängig
gemacht werden. Bemerkenswert 1st dabei, ass die aufßenpolitischen
Vordenker der Charta Al Persönlichkeiten W1e€e Jırı Hajck R:
Außenminister 1n der Zeit des Prager Frühlings), Jırı DienstbierR:
Aufßenminister 1989-1992), 1aber auch der slowakische katholische
Querdenker Jan Carnogursk$y (1991-1992 slowakischer Ministerpräsi-ent und 1mM Jahre 2014 slowakischer Präsidentschaftskandidat) in ihren
damaligen Überlegungen 1n nahezu prophetischer Weise den Zusam-
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menhang zwischen der Lösung der deutschen Frage und der CUTO-

paäischen Frage nahmen. Ausdrücklich geschah 1es 1m g-
NAaNNteEN ” Prager Aufruf der Charta FE VO 14 Maärz 19785; einem nıcht
allzu ekannten Text, 1n dem CS heißt Nar können ebenftalls ein1ge
bisher bestehende Tabus nicht außer cht lassen. Eines davon 1St die
Teilung Deutschlands. Wenn 1n der Perspektive der europäischen E1n1-
Suns niemandem se1n Recht aut Selbstverwirklichung abgesprochen
werden darf; ilt 1eSs ebentalls für die Deutschen. Wie eın anderes
Recht, darf auch dieses nicht auf Kosten anderer, Missachtung
ihrer Ängste, geltend gemacht werden. So lasst uns doch eindeutig
klären, 4SS eın Ausweg nicht 1n einer Revision der CUTO-

paischen renzen gesucht werden annn DDie renzen sollten 1m Rah-
inenNn der europäischen Annäherung ıimmer weniıger Bedeutung haben,
jedoch darf auch 1eS$ nıcht als Anlass nationalistischen Wiederho-
lungstaten ausgelegt werden. Gestehen WIr jedoch den Deutschen offen
ihr Recht Z sich $rei entscheiden, ob und 1in welchen Formen S1Ee die
Verbindung ihrer beiden Staaten 1ın ihren jetzıgen renzen wollen. Nach
den Bonner Ustverträgen und ach Helsinki könnte der Abschluss eines
Friedensvertrages mı1t Deutschland einem bedeutenden Instrument
posıtıver Veränderungen 1n Kuropa werden.“/

Obwohl die tschechoslowakischen Dissidenten eine schmalere g-
sellschaftliche Basıs hatten als beispielweise die polnischen Dissidenten,
konnte das ANSONSten allmächtige Husäk-Regime der komplemen-
taren und synergetischen Wirkung der deutschen „Ostpolitik“ un! de-
TIenNn kritischer tschechoslowakischer Reflexion niıchts andern. Die DyS-
temimplosion des Jahres 1989 beschleunigte natürlich die jer HUT ANC-
deuteten Entwicklungstrends un erweıterte das immer dichtere Bezie-
hungsgeflecht - insbesondere ach der Wiedervereinigung Deutschlands
1m Oktober 1990 CU«C Themen un CC Horizonte. Leider kamen
1L1LU aber auch wieder viele Aaus der Vergangenheit herrührende Probleme
ZUHt: Sprache. Der Weg ZUFr deutsch-tschechischen Partnerschaft in
der inzwischen die ostmitteleuropäischen Staaten erweıterten
Europäischen Union erwıes sich daher als länger und strapazl1Oser,
als INnan 6S 1n der Euphorie der „friedlichen Revolutionen“ hätte
können.

Übersetzt AUS Blanka Cisatrovskäa/Vilem Precan (Hrsg.) Charta Dokumenty TE
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